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1. Vorbemerkungen 

1 Nach dem IDW Prüfungsstandard: Bestätigungen Dritter (IDW PS 302)2 hat 
auch der Abschlussprüfer von Versicherungsunternehmen Bestätigungen 
Dritter einzuholen, um die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender 
Sicherheit treffen zu können. 

2 Aufgrund der branchentypischen Geschäftstätigkeit von Versicherungsunter-
nehmen und der damit verbundenen branchentypischen Risiken ergeben 
sich Besonderheiten, die ergänzend zu IDW PS 302 durch diesen 
IDW Prüfungshinweis konkretisiert werden und von Abschlussprüfern bei der 
Prüfung von Versicherungsunternehmen unbeschadet ihrer Eigenverantwort-
lichkeit zu berücksichtigen sind.  

3 Der Anwendungsbereich dieses IDW Prüfungshinweises erstreckt sich auf 
versicherungsspezifische Ansprüche und Verpflichtungen, nicht jedoch auf 
Kapitalanlagen (ausgenommen Depotforderungen), für die die allgemeinen 
Prüfungsgrundsätze gelten. 

                                            
1  Verabschiedet vom VFA am 12.05.2006 und vom HFA am 06.09.2006 billigend zur Kenntnis genommen. 
2  WPg 2003, S. 872, FN-IDW 2003, S. 353. 
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